
abgeschlossenen Pariser Verträgen auf be
deutsame Souveränitätsrechte verzichtete.

Die UdSSR begrenzte ihre Funktion in der 
DDR auf jene Fragen der Sicherheit, die ihr 
aus Verpflichtungen der Viermächte-Abkom- 
men erwuchsen. Sie hob die Überwachung 
der Tätigkeit der staatlichen Organe der 
DDR durch den Hohen Kommissar der 
UdSSR in Deutschland auf. Außerdem setzte 
sie im August 1954 alle von den sowje
tischen Behörden in der Zeit von 1945 bis 
1954 erlassenen Befehle und Anordnungen 
außer Kraft. Diese Maßnahmen waren ein 
großer Vertrauensbeweis für die DDR und 
stärkten ihr internationales Ansehen.

Der wesentliche Inhalt der genann
ten Erklärung der Sowjetregierung vom
25. März 1954 ging in den Staatsvertrag ein, 
der am 20. September 1955 zwischen der 
DDR und der UdSSR abgeschlossen wurde.

Artikel 1 dieses Vertrages lautete: „Die Ver
tragsschließenden Seiten bestätigen feierlich, 
daß die Beziehungen zwischen ihnen auf völ
liger Gleichberechtigung, gegenseitiger Ach
tung der Souveränität und der Nichteinmi
schung in die inneren Angelegenheiten be
ruhen.
In Übereinstimmung hiermit ist die Deutsche 
Demokratische Republik frei in der Entschei
dung über Fragen ihrer Innenpolitik und Au
ßenpolitik, einschließlich der Beziehungen zur 
Deutschen Bundesrepublik, sowie der Ent
wicklung der Beziehungen zu anderen Staa
ten" (GBl. I 1955 Nr. 107 S. 918).

In diesem Zusammenhang hob die Regie
rung der UdSSR unter ausdrücklicher Her
vorhebung der Tatsache, daß die alliierten 
Beschlüsse zur demokratischen Umgestal
tung des gesellschaftlichen Lebens auf dem 
Gebiet der DDR erfüllt worden waren, die 
Gültigkeit der Gesetze, Direktiven, Befehle 
und anderen Rechtsakte des Alliierten Kon
trollrates für das Territorium der DDR auf.

Für die Entwicklung der DDR als souve
räner Staat waren und sind die feste Zuge
hörigkeit zur sozialistischen Staatengemein
schaft und die sich vertiefenden Beziehun
gen zu den sozialistischen Bruderländern 
von erstrangiger Bedeutung.

2.6.
Entwicklung des Staatsrechts der DDR 
bis zur Verfassung vom 6. April 1968

2.6.1.
Ausbau der sozialistischen Staatsmacht 
und. des Staatsrechts (1949—1952)
Die mit der Staatsgründung einsetzende 
Entwicklung des Staatsrechts der DDR war 
Ausdruck und Instrument der Gestaltung 
der sozialistischen Staatsmacht, des Ausbaus 
der politischen Führung der Gesellschaft 
durch die Arbeiterklasse. In ihren Etappen 
und konkreten Äußerungsformen erklärt 
sich die Staatsmacht aus dem realen Gestal
tungsprozeß sozialistischer Gesellschaftsver
hältnisse. In jeder Phase der sich rasch ent
wickelnden Gesellschaft, des Fortschritts 
ihrer Produktivkräfte und Produktionsver
hältnisse und ihrer internationalen Existenz
bedingungen war zu prüfen, welche Schlüsse 
in bezug auf die Kompetenz, Struktur und 
Arbeitsweise der staatlichen Organe und 
deren rechtliche Regelung gezogen werden 
mußten, damit die sozialistische Staatsmacht 
ihrer Funktion als Hauptinstrument ent
sprechend den jeweiligen Erfordernissen ge
recht werden konnte. Gleichermaßen war 
die Stellung der Bürger weiter auszugestal
ten. Die marxistisch-leninistische Partei gab 
im Rahmen ihrer gesamten Führungstätig
keit die notwendige Orientierung für den 
Ausbau der Staatsmacht. Stets waren dabei 
Widersprüche zu lösen, die sich sowohl aus 
der Politik des Imperialismus gegenüber der 
DDR als auch aus den inneren Entwicklungs
prozessen des Landes ergaben.

So erwuchsen z. B. aus dem Fortbestehen des 
kapitalistischen Privateigentums an Produk
tionsmitteln und der damit notwendig ver
bundenen üourgeoisen Kräfte dem Aufbau 
des Sozialismus entgegengerichtete Bestre
bungen, die vor allem aus der BRD wirksam 
unterstützt wurden. Diesen Tendenzen verlie
hen bürgerliche Politiker in den Blockpar
teien . Ausdruck. Sie versuchten, ihren Ein
fluß in den Staatsorganen zu nutzen, um die 
sozialistischen Produktionsverhältnisse zu
gunsten der kapitalistischen zu behindern. 
Von ihnen gingen Angriffe auf die Bündnis
politik der marxistisch-leninistischen Partei 
und den Demokratischen Block aus.
Aufrechte Demokraten, die sich in den Block
parteien für eine progressive Gesellschafts
entwicklung und das feste Bündnis mit der
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